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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Am 8. März 2018 reichte Giovanni Merlini (fdp, TI) eine Motion ein, mit der er forderte,
die Verordnung über die schrittweise Einführung der Personenfreizügigkeit (VEP)
dahingehend zu ändern, dass die Nichteinhaltung des Meldeverfahrens durch
selbständige Schweizer Dienstleistungserbringende oder Schweizer Arbeitgebende
mit einer Verwaltungsstrafe und nicht mit einer Busse sanktioniert wird. Damit sollen
die Regelungen in der Verordnung (VEP) und dem Entsendegesetz vereinheitlicht
werden. Zum gegebenen Zeitpunkt erhielten ausländische Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber bei Nichteinhaltung der Meldepflicht Verwaltungssanktionen, während
schweizerischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bei demselben Fehler ein
Strafverfahren und Strafsanktionen drohe, kritisierte der Motionär. Diese erhebliche
Ungleichbehandlung solle nun korrigiert werden. 
In seiner Stellungnahme befürwortete der Bundesrat eine Vereinheitlichung prinzipiell,
lehnte aber den in der Motion vorgeschlagenen Weg ab. Dieser sei nicht umsetzbar, da
eine Änderung der VEP eine Änderung des Ausländergesetzes bedingen würde.
Stattdessen wollte der Bundesrat zusammen mit den zuständigen kantonalen Stellen
vorgängig das Interesse an einer entsprechenden Harmonisierung abklären. Folglich
beantragte er die Motion zur Ablehnung. Im Rahmen der Nationalratsdebatte in der
Frühjahrssession 2020 nahm der Nationalrat die Motion jedoch mit 117 Stimmen zu 68
Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. Unterstützung erhielt die Motion von der Grünliberalen
Fraktion, der SVP-Fraktion, der FDP-Liberalen Fraktion und der Mitte-Fraktion.
Dagegen stimmten die Sozialdemokratische Fraktion und die Grünen. 1

MOTION
DATUM: 05.03.2020
GIADA GIANOLA

Die WAK-SR kommunizierte in ihrer Medienmitteilung vom 2. Juli 2021 die Sistierung
der Behandlung der Motion Merlini (fdp, TI) für Verwaltungssanktionen anstelle von
strafrechtlichen Sanktionen bei Missachtung des Meldeverfahrens. Da die Kommission
der Ansicht war, dass das Anliegen der Motion mit einem Postulat der SPK-NR zum
Instrument der Ordnungsbussen zusammenhängt, wollte sie den Bericht dazu abwarten,
der voraussichtlich vor Jahresende 2021 veröffentlicht wird. 2

MOTION
DATUM: 02.07.2021
GIADA GIANOLA

Im Rahmen der Sommersession 2022 beschäftigte sich der Ständerat mit der Motion
des ehemaligen Nationalrats Giovanni Merlini (fdp, TI), die den Bundesrat beauftragen
wollte, die Verordnung über die schrittweise Einführung der Personenfreizügigkeit (VEP)
dahingehend zu ändern, dass die Nichteinhaltung des Meldeverfahrens durch
selbständige Schweizer Dienstleistungserbringende oder Schweizer Arbeitgebende
mit einer Verwaltungsstrafe und nicht mit einer Busse sanktioniert wird.
Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) erklärte, dass die WAK-SR einstimmig
beantrage, die Motion abzulehnen. Der in der Motion vorgeschlagene Lösungsweg zur
Harmonisierung der Sanktionsverfahren über eine Verordnungsänderung sei nicht
gangbar, so die Kommission: Um das Anliegen der Motion umzusetzen, wäre eine
Anpassung des AIG nötig, was auch bereits der Bundesrat in seiner ablehnenden
Stellungnahme zur Motion betont hatte. Der Ständerat lehnte die Motion daraufhin
stillschweigend ab. 3

MOTION
DATUM: 24.03.2022
GIADA GIANOLA

Im März 2021 reichte Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) eine Motion ein, mit der er den
Bundesrat beauftragen wollte, einen Gesetzentwurf zur Bildung von
Arbeitsbeschaffungsreserven seitens der Unternehmen zu erarbeiten. Konkret sollte
das 2015 aufgehobene Bundesgesetz über die Bildung steuerbegünstigter
Arbeitsbeschaffungsreserven (ABRG) wieder aktiviert und angepasst werden. Das Gesetz
sah vor, dass Unternehmen einen Teil ihrer Gewinne als Reserven auf ein Sperrkonto
legen und in einer schwierigen Lage für konjunkturbelebende Massnahmen einsetzen
konnten. Eine solche Massnahme hätte den Unternehmen in der Covid-19-Pandemie
geholfen, argumentierte Feller. 
In seiner Stellungnahme vom April 2021 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen. Ihr Anliegen sei bereits in einem Postulat Noser (fdp, ZH; Po. 20.3544)

MOTION
DATUM: 02.03.2023
GIADA GIANOLA
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enthalten, das vom Ständerat im September 2020 angenommen worden sei. Dennoch
nahm der Nationalrat die Motion in der Frühlingssession 2023 mit 70 zu 55 Stimmen
(bei 10 Enthaltungen) an. Abgelehnt wurde der Vorstoss von den Mitgliedern der SVP-
und der Mitte-Fraktion. In der Zwischenzeit habe der Bericht in Erfüllung des
Postulates Noser gezeigt, dass in diesem Bereich keine zusätzlichen gesetzlichen
Grundlagen nötig seien, hatte Bundesrat Guy Parmelin zuvor erfolglos erklärt. 4

Im Juni 2021 reichte Christian Lohr (cvp, TG) eine Motion ein, mit der er den Bundesrat
beauftragen wollte, im Rahmen der ALV Massnahmen für Personen, die von
struktureller Arbeitslosigkeit betroffen sind, zu planen. Konkret sollten Möglichkeiten
zu Aus- und Weiterbildungen für neue Berufe ihren Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt
vereinfachen. 
In seiner Stellungnahme vom August 2021 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen. Er erachtete die geltenden gesetzlichen Grundlage in der ALV als
ausreichend. Zudem war er der Meinung, dass die Finanzierung von Grundausbildungen
und Höherqualifizierungen für Arbeitslose nicht zu den Aufgaben der ALV gehöre. 
Im Rahmen der Sondersession 2023 zog der Motionär seinen Vorstoss kommentarlos
zurück, womit das Geschäft erledigt war. 5

MOTION
DATUM: 02.05.2023
GIADA GIANOLA

Im Rahmen der Herbstsession 2023 beschäftigte sich der Ständerat mit der Motion
Feller (fdp, VD) zur Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven seitens der
Unternehmen. Gemäss Kommissionssprecher Hans Wicki (fdp, NW) habe die WAK-SR
die Motion einstimmig zur Ablehnung empfohlen, da sich das 2015 aufgehobene
Bundesgesetz über die Bildung steuerbegünstigter Arbeitsbeschaffungsreserven (ABRG)
nicht als wirkungsvolles Instrument erwiesen habe und deswegen nicht wieder
eingeführt werden solle. Den Unternehmen stünden andere Instrumente zur Verfügung,
um ihre Resilienz zu stärken, zum Beispiel die Kurzarbeit oder die freiwillige
Reservebildung. Der Ständerat lehnte die Motion stillschweigend ab. 6

MOTION
DATUM: 18.09.2023
GIADA GIANOLA

Im September 2022 reichte Mustafa Atici (sp, BS) eine Motion ein, mit der er verlangte,
dass zukünftig auch Personen aus Drittstaaten, die eine höhere Berufsbildung in der
Schweiz abgeschlossen haben, in der Schweiz bleiben dürfen, um zu arbeiten. Aktuell
durften nur Drittstaatenangehörige mit Schweizer Hochschulabschluss erleichtert
zugelassen werden, wenn ihre Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem oder
wirtschaftlichem Interesse ist, nicht aber Personen mit höherer Berufsbildung. Diese
Ungleichbehandlung sei «stossend», so Atici in der Begründung für seinen Vorstoss. 
In seiner Stellungnahme vom November 2022 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen, da er bereits im Rahmen des Postulates Nantermod (fdp, VS; Po. 19.3651)
verschiedene Massnahmen ergriffen habe, um den Arbeitsmarktzugang für Arbeitskräfte
aus Drittstaaten zu erleichtern. 
Der Nationalrat nahm die Motion in der Herbstsession 2023 dennoch mit 136 zu 53
Stimmen an; einzig die SVP-Fraktion votierte dagegen. Zuvor hatte Bundesrätin
Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) erfolglos betont, dass eine weitere Ausnahme bei
den Höchstzahlen mit der Regelung zur Masseneinwanderungsinitiative in der
Bundesverfassung kollidieren würde. 7

MOTION
DATUM: 25.09.2023
GIADA GIANOLA

Löhne

Im Dezember 2022 verlangte Min Li Marti (sp, ZH) in einer Motion, dass zukünftig bei
allen Stellenausschreibungen der Bundesverwaltung oder der bundesnahen Betriebe
der zu erwartende Lohn angegeben werden muss. Die Lohntransparenz sei wichtig, um
die Lohndiskriminierung zu bekämpfen, zudem könne der Bund auf diese Weise eine
Vorbildfunktion einnehmen. Der Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen, da eine
Nennung des Ziellohns im Stelleninserat zu Missverständnissen bei den Bewerbenden
führen könne, weil der Ziellohn das mögliche Gehalt darstellt, das nach mehreren
Jahren erreicht werden kann. Zudem habe der Bundesrat das EPA bereits beauftragt,
das Lohnsystem zu optimieren sowie zu prüfen, ob weitere Informationen bezüglich der
Löhne zur Verfügung gestellt werden sollen. In der Herbstsession 2023 im Nationalrat
betonte Bundesrätin Keller-Sutter (fdp, SG) zudem, dass die Lohntabellen des Bundes
öffentlich zugänglich seien. Ratsmitglieder befürchteten zudem, dass die Publikation
der Löhne bei den Stellenausschreibungen durch den Bund die Privatwirtschaft unter
Druck setzen würde. Schliesslich lehnte der Nationalrat den Vorstoss mit 106 zu 82

MOTION
DATUM: 19.09.2023
GIADA GIANOLA
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Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ab. Unterstützt wurde dieser nur von der SP-, der
Grünen- und der GLP-Fraktion. 8

Arbeitszeit

Im Mai 2021 reichte Sarah Wyss (sp, BS) eine Motion ein, mit der sie für Lernende bis
zum 20. Altersjahr sechs Ferienwochen forderte. Gleichzeitig sei
Unterstützungsmassnahmen vorzuschlagen, die den Unternehmen bei der Umsetzung
der Massnahme helfen könnten. Eine zusätzliche Ferienwoche gebe den Lernenden
zusätzliche Zeit zum Lernen und/oder für die Freizeit, was die Work-Life-Balance
genauso verbessere wie die Attraktivität der Lehre.
Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme vom August 2021, die Motion
abzulehnen. Die Pflicht, sechs Ferienwochen einzuführen, würde das Kosten-Nutzen-
Verhältnis einer Lehre für die Unternehmen verschlechtern und könnte sich auch auf
den Lehrlingslohn auswirken. Weiter wäre eine staatliche finanzielle Unterstützung
schwer umsetzbar. 
Der Nationalrat beschäftigte sich in der Sondersession im Mai 2023 mit der Motion. In
der Debatte ergänzte Motionärin Wyss, dass eine solche Massnahme zur Verringerung
des aktuellen Fachkräftemangels beitragen könnte, da mehr Lernende für Berufsarten,
in denen ein Fachkräftemangel herrscht, rekrutiert werden könnten. Der Nationalrat
lehnte den Vorstoss mit 104 zu 79 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab, wobei die
Mitglieder der SP-, der Grünen- und der Grünliberalen-Fraktion das Anliegen
unterstützten. 9

MOTION
DATUM: 04.05.2023
GIADA GIANOLA

Im Dezember 2021 reichten Tamara Funiciello (sp, BE) und Stefania Prezioso Batou
(egsols, GE) zwei gleichlautende Motionen ein, mit denen sie den Bundesrat
beauftragen wollten, die Arbeitszeit innert 10 Jahren auf maximal 35 Stunden pro
Woche bei vollem Lohnausgleich für tiefe und mittlere Löhne zu senken. Eine
reduzierte Erwerbszeit würde einen besseren Ausgleich zwischen Erwerbstätigkeit,
Care- und Haushaltsarbeit sowie mehr Gleichstellung ermöglichen, da Männer, die
bisher häufiger in Vollzeit-Pensen arbeiteten, mehr Zeit für die Care-Arbeit hätten, und
Frauen, die häufiger über Teilzeitbeschäftigungen verfügten, ihr Pensum erhöhen
könnten, ohne wie bisher 41 Stunden pro Woche zu arbeiten. Der Bundesrat beantragte
die Motion zur Ablehnung, da die Sozialpartner, welche die GAV erarbeiteten, besser in
der Lage seien, Entscheidungen über die Arbeitszeit zu treffen als die Regierung. Eine
allgemeine, verbindliche Regelung erachtete der Bundesrat als unnötig.
In der Herbstsession 2023 lehnte der Nationalrat die beiden Vorstössen mit 123 zu 65
Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Nur die SP- und die Grüne-Fraktion sprachen sich für
Annahme aus. Zuvor hatte Bundesrat Parmelin darauf hingewiesen, dass die beiden
Motionen deutlich strenger seien als eine Motion Funiciello (Mo. 23.3248) mit ähnlicher
Stossrichtung, welche aber die grosse Kammer bereits in der Sommersession 2023
abgelehnt hatte. 10

MOTION
DATUM: 13.09.2023
GIADA GIANOLA

Im März 2023 erklärte Lorenzo Quadri (lega, TI), dass das italienische Parlament in Kürze
über die Schaffung eines Abkommens mit der Schweiz diskutieren werde, gemäss dem
Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Italien bis zu einem Pensum vom 40 Prozent
im Homeoffice arbeiten dürfen. Quadri verlangte in seiner Motion, dass die Schweiz
keine entsprechende Einigung abschliessen solle. Entsprechende Stellen sollten lokalen
Mitarbeitenden zur Verfügung stehen; es brauche keine weiteren Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Letztere würden im
Dienstleistungssektor bereits häufig lokal ansässige Personen ersetzen, was negative
Auswirkungen auf den lokalen Arbeitsmarkt habe. Die Tessiner Kantonsregierung, die
Tessiner Deputation in den eidgenössischen Räten, die Arbeitsgemeinschaft Regio
Insubrica (bestehend aus dem Kanton Tessin und den Regionen Lombardei und
Piemont) sowie ein Verbund aus Tessiner Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften
verlangten hingegen in einem Schreiben an das EFD, dass in diesem Bereich eine neue
Verständigungsvereinbarung abgeschlossen werde. Der Bundesrat beantragte, die
Motion abzulehnen, da der Abschluss solcher Verständigungsvereinbarungen möglich
bleiben soll, vor allem wenn die zuständigen Behörden dies als notwendig erachten. In
der Herbstsession 2023 zog der Motionär seinen Vorstoss zurück, um die Entwicklung
der Situation abzuwarten. 11

MOTION
DATUM: 19.09.2023
GIADA GIANOLA

01.01.65 - 01.01.24 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nachdem die Motionen Funiciello (sp, BE) und Prezioso Batou (egsols, GE; Mo. 21.4642,
Mo. 21.4644) mit demselben Anliegen seit ihrer Einreichung 2021 noch nicht behandelt
worden waren, reichten Mathilde Crevoisier Crelier (sp, JU) und Tamara Funiciello (sp,
BE) Mitte März 2023 erneut gleichlautende Motionen ein, mit denen sie eine
mittelfristige Senkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden oder eine 4-Tage-Woche
forderten. Die reduzierte Arbeitszeit soll einen besseren Ausgleich zwischen
Erwerbstätigkeit, Care- und Haushaltsarbeit sowie mehr Gleichstellung ermöglichen
und den CO2-Ausstoss reduzieren, argumentierten die Motionärinnen. 
Im Unterschied zu den bereits 2021 eingereichten mit demselben Anliegen seien die
beiden neuen Motionen «etwas offener formuliert», erklärte der Bundesrat – so
verzichteten die Motionärinnen neu auf eine Umsetzungsfrist von zehn Jahren.
Trotzdem beantragte der Bundesrat in seiner Stellungnahme, die Motion abzulehnen,
da eine Reduktion der Arbeitszeit die Flexibilität des Arbeitsangebots verringern
würde.
Im Rahmen der ausserordentlichen Session zur Gleichstellung in der Sommersession
2023 lehnten beide Räte je eine Motion ab. Der Ständerat sprach sich mit 33 zu 6
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen die Motion Crevoisier Crelier aus, der Nationalrat
mit 119 zu 65 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen die Motion Funiciello. Einzig die SP- und
die Grüne-Fraktion unterstützten den Vorstoss im Nationalrat. 12

MOTION
DATUM: 19.09.2023
GIADA GIANOLA

Arbeitnehmerschutz

Im März 2021 reichte Greta Gysin (gp, TI) eine Motion ein, mit der sie den Bundesrat
beauftragen wollte, das Arbeitsgesetz so zu ändern, dass die Arbeitnehmenden
ausserhalb der Arbeitszeit nicht erreichbar sein müssen. Aufgrund der Covid-19-
Pandemie seien flexiblere Arbeitsformen wie Heimarbeit häufiger geworden, wodurch
sich Privat- und Arbeitsleben vermischten. Um die Arbeitnehmenden vor dieser
zusätzlichen Arbeitsbelastungen zu schützen, solle im Gesetz verankert werden, dass
sie ausserhalb der Bürozeiten nicht erreichbar sein müssen.
In seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat, die Motion abzulehnen, da die
Arbeitnehmenden bereits heute ein Recht auf Ruhezeiten ohne Erreichbarkeit hätten.
Zudem werde die Thematik bereits bei der Umsetzung der parlamentarischen Initiative
Burkhart (fdp, AG; Pa. Iv. 16.484) berücksichtigt. Im März 2023 wurde das Geschäft
abgeschrieben, da es nicht innert zwei Jahren vom Nationalrat behandelt worden
war. 13

MOTION
DATUM: 17.03.2023
GIADA GIANOLA

Arbeitsrecht

Mittels einer im Dezember 2020 eingereichten Motion forderte Greta Gysin (gp, TI) die
Schaffung regionaler Stellen für eine erste Hilfe für Opfer von Missbrauch, Mobbing
oder Diskriminierung am Arbeitsplatz. Obwohl sich die Opfer entsprechender
Vergehen auf verschiedene Gesetze berufen könnten, kämen sie häufig nicht zu ihrem
Recht, weil sie zum Beispiel Angst vor negativen Konsequenzen oder vor Jobverlust
hätten. In seiner Stellungnahme vom Februar 2021 beantragte der Bundesrat, die
Motion abzulehnen. Er erachtete die bestehenden rechtlichen Bestimmungen sowie die
Fürsorgepflicht der Arbeitgebenden als ausreichend. Das Arbeitsinspektorat könne
zudem Arbeitgebende, die ihre Fürsorgepflicht nicht wahrnähmen, zum
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verpflichten. Im Dezember 2022 wurde die Motion
abgeschrieben, da sie nicht innerhalb der zweijährigen Frist behandelt worden war. 14

MOTION
DATUM: 16.12.2022
GIADA GIANOLA

Im Juni 2021 reichte Mattea Meyer (sp, ZH) eine Motion ein, mit der sie verlangte, dass
Anbietende der Plattform-Ökonomie das geltende Arbeitsrecht einhalten und die
Kantone die Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen prüfen müssen. Demnach
respektierten Unternehmen mit solchen Geschäftsmodellen oft das Arbeitsrecht nicht
und stellten Personen unter prekären Arbeitsbedingungen an. So sei etwa zu prüfen, ob
die Ferienansprüche eingehalten werden. 
Der Bundesrat sah keinen Handlungsbedarf und beantragte die Motion zur Ablehnung.
Personen, die über eine Plattform tätig sind, könnten arbeitsrechtliche Ansprüche über
den Rechtsweg geltend machen – dass dies funktioniere, habe beispielsweise ein Urteil
des Kantonsgerichts des Kantons Waadt gezeigt. Wann das Arbeitsrecht in diesen
Beschäftigungsformen anwendbar ist, zeige etwa ein Rechtsgutachten der Universität
Neuenburg für das SECO oder eine Checkliste für Arbeitsinspektorinnen und
-inspektoren. Letztlich seien die Kantone bereits beauftragt, die Einhaltung der Lohn-

MOTION
DATUM: 02.05.2023
GIADA GIANOLA
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und Arbeitsbedingungen zu kontrollieren. Der Nationalrat beschäftigt sich im Rahmen
der Sondersession im Mai 2023 mit der Motion und lehnte diese mit 118 zu 71 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) ab. Einzig die SP- und die Grünen-Fraktion unterstützten den
Vorstoss. 15

1) AB NR, 2020, S. 164 f.; Mo. 19.3108
2) Medienmitteilung WAK-SR vom 2.7.21
3) AB SR, 2022, S. 442 ff.; Bericht WAK-SR vom 24.3.22
4) AB NR 2023, S. 166 ff.; Mo. 21.3036
5) AB NR 2023, S. 768 ff.; Mo. 21.3761
6) AB SR 2023, S. 740 ff.; Bericht WAK-SR vom 20.6.23
7) AB NR 2023, S. 1930 ff.; Mo. 22.4105
8) AB NR, 2023, S. 1756 ff.; Mo. 22.4443
9) AB NR 2023, S. 878 f.; Mo. 21.3520
10) AB NR 2023, S. 1573 f.; Mo. 21.4642; Mo. 21.4644
11) AB NR 2023, S. 1644 ff.; Mo. 23.3111
12) AB NR 2023, S. 1357 ff.; AB SR 2023, S. 626 ff; Mo. 23.3226; Mo. 23.3248
13) Mo. 21.3139
14) Mo. 20.4429
15) AB NR, 2023, S. 769 f.; Mo. 21.3772
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